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Bundesrätin Elisabeth Mattersberger (ÖVP, Tirol): Sehr geehrter Herr Präsident! Ge-

schätzte Frau Bundesminister! Geschätzter Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen 

und Kollegen! Ich habe heute die Ehre, als in der letzten Sitzung neu angelobtes Mit-

glied des Bundesrates meine erste Rede hier im Plenum zu halten.  

Bei den Tagesordnungspunkten 8 und 9 geht es um mehrere in den letzten Monaten in 

der Öffentlichkeit intensiv und durchaus auch kontroversiell diskutierte Änderungen der 

Gesetzesmaterien im Bereich Familienlastenausgleich, Einkommensteuer und Ent-

wicklungshilfe. Darüber hinaus wird das Familienlastenausgleichsgesetz dahin gehend 

geändert, dass Menschen mit Behinderung mit Eigenanspruch weiterhin die erhöhte 

Familienbeihilfe beziehen können. 

Ab 1. Jänner 2019 sollen die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag an das 

Preisniveau der jeweiligen Staaten angepasst werden, wobei als Referenzwert die 

Leistungshöhe in Österreich herangezogen wird. Es geht also darum, die Familienbei-

hilfe künftig nach der Kaufkraft jenes Landes zu indexieren, in dem das Kind wohnt. 

Das ist ebenso fair wie gerecht, da die österreichische Familienbeihilfe den Eltern Teile 

der Lebenshaltungskosten für ihre Kinder ersetzen soll, und diese Kosten variieren nun 

einmal zwischen fast allen Mitgliedstaaten der EU. Dies kann sowohl eine gewisse Re-

duktion für Kinder, die etwa in osteuropäischen Ländern leben, bedeuten, aber durch-

aus auch eine erhöhte Leistung für Kinder in nordischen Staaten oder in der Schweiz. 

Nicht nur ich als selbstständige Bilanzbuchhalterin weiß, dass Familienbeihilfe eine fa-

milienrelevante Leistung und kein Lohnbestandteil ist. Familienbeihilfe ist somit keine 

Leistung, die durch ein Ansparen oder Einzahlen erworben wird, sondern stellt eine 

Sonderleistung dar. Die Familienbeihilfe finanziert sich bekanntlich aus Arbeitgeberbei-

trägen und ein paar anderen Beiträgen. Das könnte in einem möglichen EU-Vertrags-

verletzungsverfahren durchaus von entscheidender Bedeutung sein, wobei Österreich 

sowohl vor der EU-Kommission als auch vor dem Europäischen Gerichtshof mit guten 

Argumenten dasteht.  

Anerkannte EU-Rechtsexperten, darunter auch der unter anderem auf Familienfor-

schung, Arbeits- und Sozialrecht spezialisierte Professor Mazal, haben gutachterlich 

festgestellt, dass Österreich mit der Familienbeihilfe zwar Werte exportiert, aber keine 

Gehaltsbestandteile. Damit verstoßen wir meiner Meinung nach auch nicht gegen das 

Diskriminierungsverbot nach Staatsangehörigkeit, sondern richten uns nach dem 

Wohnort, egal welcher Nationalität. Da könnte man jetzt viele Berechnungsbeispiele 

anführen, wie zum Beispiel jenes, dass österreichische Kinder, die in der Slowakei 
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leben, diese Indexierung so treffen wird wie slowakische Kinder, die in der Slowakei 

leben. 

Wenn man nun davon ausgeht, dass die Familienbeihilfe keine Leistung ist, die durch 

ein Ansparen oder Einzahlen erworben wird, sondern eine Sonderleistung darstellt, 

dann verstoßen wir auch nicht gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit als eine der Grund-

freiheiten in der Europäischen Union. Nach dieser wäre es ja nicht erlaubt, dass bei 

gleichen geleisteten Beiträgen unterschiedliche Leistungsansprüche bestehen – aber 

das ist ja nicht der Fall. 

Ein weiteres Argument könnte auch darin liegen, dass gerade im Vorfeld des Brexit die 

Europäische Kommission den Briten eine Indexierung von Familienleistungen angebo-

ten hat und alle Mitgliedstaaten dem zugestimmt haben. Warum sollte das, was für die 

Briten gelten hätte sollen, nicht auch für uns Österreicher gelten? Die Kommission hat 

beim betreffenden Gesetzesvorschlag sogar selbst erklärt, dass es grundsätzlich mög-

lich sein müsse, Familienleistungen national anzupassen.  

Ich kann auch jene Befürchtungen nicht teilen, in denen infolge dieser Neuregelung der 

Familienbeihilfe jetzt plötzlich ein Pflegenotstand prophezeit wird. Fast drei Viertel der 

Pflegerinnen und Pfleger, die in Österreich tätig sind, befinden sich in einem Alter über 

50. Es geht also um rund ein Viertel aller in Österreich tätigen PflegerInnen, die vor al-

lem aus unseren östlichen Nachbarstaaten kommen. 

Aber selbst mit der Indexierung würden wir zum Beispiel in Rumänien oder in der Slo-

wakei noch deutlich über den dortigen Werten liegen. Das naheliegendste Beispiel 

stellt wohl Ungarn dar. Unser befreundeter Nachbarstaat aus der gemeinsamen Mo-

narchiegeschichte zahlt aktuell rund 39 Euro Familienbeihilfe an die eigenen Familien. 

Wir zahlen derzeit rund 170 Euro, womit wir fast das Fünffache exportieren. Auch nach 

der Indexierung zahlen wir noch rund 100 Euro nach Ungarn, also immer noch das 

Zweieinhalbfache von dem, was Ungarn selbst bezahlt. In Lettland würde es zum Bei-

spiel nach der Eurostatindexierung noch immer das Zehnfache sein. 

Wie soll dieses umgeschichtete – also nicht: eingesparte – Geld in Zukunft eingesetzt 

werden? – Die daraus gewonnenen rund 100 Millionen Euro werden zukünftig für an-

dere Familienleistungen in Österreich verwendet werden, was gegenüber unseren Bür-

gerinnen und Bürgern wohl durchaus auch positiv gesehen werden kann.  

Somit darf ich im Namen meiner Fraktion empfehlen, keinen Einspruch gegen die vor-

liegenden Beschlüsse des Nationalrates betreffend Familienlastenausgleichsgesetz, 

Einkommensteuergesetz und Entwicklungshelfergesetz zu erheben. – Ich bedanke mich 

für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 
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Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat David Stög-

müller. Ich erteile ihm dieses. 

 


